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RS OGH 1957/1/9 1Ob2/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

AO §20 Abs1

EO §42 C4

Rechtssatz

Keine Aufschiebung der vom Ausgleichsschuldner gegen den Ausgleichsgläubiger eingeleiteten Exekution zur

Durchsetzung eines vollstreckbaren Titels des Ausgleichsschuldners, dessen Forderung gegen den Ausgleichsgläubiger

erst nach Erö8nung des Ausgleichsverfahrens entstanden ist, da gemäß § 20 Abs 1 AO in diesem Falle eine Anfechtung

mit der Gegenforderung des Ausgleichsgläubigers unzulässig ist.
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